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Minijob-Reform: Keine
durchschlagende Wirkung

Die sog. Minijob-Reform, die als Teil des Zweiten Gesetzes für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt („Hartz II“) am 1. April 2003 in Kraft trat, soll die Arbeits-
anreize im Bereich geringer Erwerbseinkommen verbessern und damit die struk-
turelle Arbeitslosigkeit reduzieren. Dazu wurde die bisherige Beschränkung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf maximal 15 Stunden aufgehoben und die Gering-
fügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung erhöht.

Die Arbeitsmarktwirkungen und die Effekte der Reform auf Steueraufkommen
und Sozialversicherungsbeiträge wurden vom DIW Berlin auf der Basis eines
Mikrosimulationsmodells untersucht. Dabei sind auch indirekte Effekte, die sich
aus den Arbeitsmarktwirkungen auf das Einkommensteueraufkommen und auf
die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung ergeben, berechnet worden. Es
wurden nicht nur die Wirkungen der Reform auf das Arbeitsangebot der bisher
nicht erwerbstätigen Personen, sondern auch die in der wirtschaftspolitischen
Diskussion häufig unberücksichtigten Effekte auf das Arbeitsangebot der bereits
Beschäftigten analysiert.

Die Schätzungen zeigen, dass die Minijob-Reform mit einer geringen Zunahme
der Zahl der ausschließlich geringfügig beschäftigten Personen verbunden sein
dürfte. Unberücksichtigt bleiben bei der Analyse mögliche Effekte auf den Um-
fang der Nebenerwerbstätigkeit und auf die eventuelle Legalisierung der bisheri-
gen Schwarzarbeit. Gleichzeitig ist aber zu erwarten, dass aufgrund der Reform
bereits Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren. Unter dem Strich dürfte daher
das gesamte Arbeitsvolumen leicht sinken.

Arbeitsmarkteffekte

Die Arbeitsmarkteffekte der Minijob-Reform hängen entscheidend von den da-
mit verbundenen finanziellen Anreizen ab (Kasten). Die im Folgenden vorge-
stellte Schätzung basiert auf einem Mikrosimulationsmodell, das ein mikroöko-
nometrisches Haushaltsarbeitsangebotsmodell beinhaltet.1 Die Datenbasis ist
das vom DIW Berlin in Zusammenarbeit mit Infratest Sozialforschung erhobene
Sozio-oekonomische Panel (SOEP).

Zentrale Ergebnisse sind:

• Der Effekt auf die Zahl der Erwerbstätigen ist relativ gering. Sie steigt um
53 000 Personen, was 36 000 Vollzeitäquivalenten entspricht (Tabelle 1). An-

1 Für eine detaillierte Darstellung des Modells und der Schätzergebnisse vgl. Viktor Steiner und Katharina
Wrohlich: Work Incentives and Labor Supply Effects of the ‚Minijob-Reform’ in Germany. DIW Diskussionspapier
Nr. 438. Berlin 2004.
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Kasten

Arbeitsanreizwirkungen der Minijob-Reform

Bereits vor dem 1. April 2003 gab es im Rahmen der „geringfügigen Beschäftigung“ Subventionen zu
den Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung. Bis zu einem Schwellenwert von 325 Euro pro Monat
waren auf Einkommen aus unselbständiger Beschäftigung vom Arbeitnehmer keine Sozialversicherungs-
beiträge und auch keine Einkommensteuer zu zahlen. Über diesem Schwellenwert fielen die Beiträge und
die Einkommensteuer auf das gesamte Einkommen an. Dadurch ergab sich bei Einkommen knapp über
dem Schwellenwert eine sehr hohe Grenzbelastung, die die Beschäftigung in diesem Bereich sehr unat-
traktiv machte.

Die Reform brachte zum einen eine Erhöhung des Schwellenwerts der Sozialversicherungsfreigrenze auf
400 Euro und zum anderen eine Subventionierung der Sozialversicherungsbeiträge bis 800 Euro. Über
400 Euro fallen nun für Arbeitnehmer Beiträge in Höhe von 4 % auf das gesamte Einkommen an; dieser
Prozentsatz erhöht sich mit dem Einkommen linear und erreicht bei 800 Euro 21 %. Zusätzlich wurde die
Arbeitszeitbeschränkung von maximal 15 Stunden pro Woche als Voraussetzung für die Subvention ab-
geschafft. Unverändert bleibt, dass die Einkommensteuer nach der Grenze von 400 Euro voll einsetzt. Für
Arbeitgeber fallen bei Beschäftigungsverhältnissen bis zu 400 Euro Beiträge in Höhe von 25 % an, in
denen 2 % pauschale Einkommensteuer enthalten sind. Ab einem Monatseinkommen von 801 Euro ha-
ben Arbeitnehmer Sozialbeiträge in Höhe von 21 % zu entrichten. Für haushaltsnahe Dienstleistungen
werden mit dem Ziel der Legalisierung der Schwarzarbeit reduzierte Pauschalabgaben von nur 12 % er-
hoben. Darüber hinaus können private Haushalte Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen in
beschränktem Umfang (10 % der Kosten oder maximal 510 Euro pro Jahr) von der Steuerschuld abziehen.
Dadurch soll die Nachfrage privater Haushalte nach arbeitsintensiven Dienstleistungen angeregt und
die Schwarzarbeit zurückgedrängt werden.

Die Anreizwirkungen dieser Reform auf das Arbeitsangebot fallen unterschiedlich aus:

• Für nichterwerbstätige Personen, die keine Ansprüche auf Transferleistungen wie Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe haben, sind durch diese Reform die Anreize gestiegen, eine Erwerbs-
tätigkeit aufzunehmen, und zwar sowohl durch die Anhebung der Sozialversicherungsfreigrenze als
auch durch die Subventionierung der Sozialversicherungsbeiträge im Bereich zwischen 400 und 800
Euro. Weil diese Gruppe zu einem großen Teil aus Frauen mit erwerbstätigen Partnern bestehen dürfte,
werden die Anreizwirkungen der Subventionierung der Beiträge über 400 Euro allerdings nicht sehr
hoch sein. Für diese Gruppe bestehen nach wie vor starke negative Anreize zur Aufnahme einer Be-
schäftigung über der Sozialversicherungsgrenze, da bei diesem Schwellenwert auch die Einkommens-
besteuerung einsetzt. Bei gemeinsamer Veranlagung und in Abhängigkeit vom Einkommen des Ehe-
partners kann es in diesem Bereich zu hohen Grenzsteuersätzen kommen.

• Die Arbeitsanreize für nichterwerbstätige Personen mit Ansprüchen auf Transferleistungen wurden
durch die Minijob-Reform nur marginal verändert. Die Regelungen der Anrechnung von Erwerbsein-
kommen auf die Transferleistungen wurden im Rahmen der Reform nicht verändert. Da das durch-
schnittliche Arbeitslosengeld bei etwa 720 Euro liegt und aus einem Midijob bei einer Entlohnung von
800 Euro nur rund 650 Euro netto bleiben, ist für die meisten Empfänger von Arbeitslosengeld die
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in diesem Bereich nicht attraktiv. Nach den bisher geltenden Rege-
lungen bestand für Bezieher von Arbeitslosengeld und -hilfe die Möglichkeit eines anrechnungsfreien
Hinzuverdienstes bis zu einem monatlichen Einkommen von maximal 165 Euro. Da dieser Betrag auch
unter der Einkommensgrenze für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nach der früheren Rege-
lung lag, hat die Minijob-Reform für sich genommen für Leistungsbezieher keine zusätzlichen Arbeits-
anreize gebracht. Allerdings könnte die Neuregelung der Hinzuverdienstmöglichkeiten für Bezieher
von Arbeitslosengeld II durch das sog. Hartz IV-Gesetz von 2005 an schwächere Anreize zur Aufnahme
eines Minijobs und etwas stärkere Anreize für Midijobs setzen. Diese Neuregelung sieht für erwerbs-
fähige Leistungsbezieher gestaffelte Hinzuverdienstgrenzen mit einer Transferentzugsrate von nur
70 % im Einkommensbereich von Midijobs vor.1

1 Die Transferentzugsrate beträgt bis zu einem monatlichen Erwerbs-
einkommen von 400 Euro 85 %, zwischen 401 und 900 Euro 70 % und
zwischen 901 und 1800 Euro wieder 85 %. Bei einem monatlichen Er-
werbseinkommen aus einer geringfügigen Tätigkeit von 400 Euro blei-

ben daher nur 60 Euro anrechnungsfrei; früher waren dies 165 Euro.
Erst ab einem monatlichen Erwerbseinkommen von 751 Euro würde
sich ein Leistungsbezieher durch die Aufnahme einer geringfügigen
Tätigkeit finanziell besser stellen als bei der bisherigen Regelung.
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• Positive Wirkungen der Reform dürften hingegen auf das Arbeitsangebot der Studenten und Rentner
ausgehen. Durch die Erhöhung des Schwellenwertes kann für sie – ebenso wie für die Nichterwerbstä-
tigen ohne Ansprüche auf Transferleistungen – eine Erhöhung der Partizipationsquote wie auch ein
leichter Anstieg der Arbeitsstunden erwartet werden.

• Von der Minijob-Reform können auch negative Anreizwirkungen auf das Arbeitsangebot ausgehen. Für
Erwerbstätige, deren Einkommen oberhalb des neuen Schwellenwertes von 800 Euro liegt, kann es durch
die Subventionen attraktiv werden, die Arbeitsstunden zu reduzieren. Während also insgesamt von einer
Erhöhung der Partizipation ausgegangen werden kann, so sind die Auswirkungen auf das Stundenvolu-
men ungewiss. Der Gesamteffekt kann daher nur auf Basis von empirischen Studien bestimmt werden.

gesichts der geringen Arbeitsangebotseffekte
kann davon ausgegangen werden, dass das zu-
sätzliche Arbeitsangebot von der Nachfrage ab-
sorbiert wird, ohne dass es zu einer merkbaren
Rückwirkung auf die Lohnentwicklung kommt.
Der Angebotseffekt kann daher mit dem Be-
schäftigungseffekt gleichgesetzt werden.

• Die vor der Reform erwerbstätigen Personen re-
duzieren ihr Arbeitsangebot um insgesamt etwa
1,5 Mill. Stunden pro Woche (das entspricht
etwa 39 000 Vollzeitäquivalenten).

• Die Gesamtarbeitszeit reduziert sich um 79 000
Stunden pro Woche (etwa 2 000 Vollzeitäquiva-
lente). Demnach heben sich der positive Effekt
durch die zusätzliche Partizipation und der ne-
gative Effekt durch die Einschränkung der
Arbeitsstunden der bereits vor der Reform Be-
schäftigten weitgehend auf.

• Die Gruppe, deren Arbeitsangebot am stärksten
auf die Minijob-Reform reagiert, sind teilzeitbe-
schäftigte Zweitverdiener; dabei handelt es sich
oftmals um Frauen. Für diesen Personenkreis
bestehen aufgrund der Subventionierung der So-
zialversicherungsbeiträge Anreize, die Arbeits-
stunden zu reduzieren. Die durchschnittliche Ar-
beitszeit dieser Gruppe sinkt um etwa 1 %.

Auf einige wichtige Einschränkungen der hier
vorgenommenen Schätzungen ist hinzuweisen. So
wird nur die „main labor force“ analysiert. Das Er-
werbsverhalten von Studenten, Rentnern und Selb-
ständigen sowie von Personen, die sich in betrieb-
licher Ausbildung befinden, ist nicht Gegenstand
der Analyse. Es ist anzunehmen, dass die Minijob-
Reform eine Erhöhung des Arbeitsangebots von
Studenten und Rentnern bewirkt.

Zudem kann die Aufnahme eines Minijobs als
Zweitjob oder eines kurzfristigen Minijobs bei der
Untersuchung nicht berücksichtigt werden. Unbe-
rücksichtigt bleiben auch Umwandlungen von bis-
heriger Schwarzarbeit in legale Beschäftigungs-
verhältnisse; über deren Umfang gibt es keine be-
lastbaren Informationen. Insgesamt führen diese
Einschränkungen dazu, dass der positive Effekt der
Minijob-Reform unterschätzt werden dürfte.

Vergleicht man die hier vorgestellten Schätzergeb-
nisse mit den Zahlen, die kürzlich von der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) publiziert wurden, so erge-
ben sich auf den ersten Blick erhebliche Differenzen.
Laut der aktuellen BA-Statistik ist die Zahl der ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisse von März
2003 bis März 2004 um 523 000 gestiegen;2 dies

Minijob-Reform: Keine durchschlagende Wirkung

Tabelle 1

Minijob-Reform: Effekte auf das Arbeitsangebot
In 1 000 Personen (gerundet)

Paare Alleinstehende
Insgesamt

Frauen Männer Frauen Männer

Personen, die eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 42 9 2 0 53
(31 bis 52) (7 bis 12) (1 bis 4) (40 bis 67)

Veränderung der geleisteten Arbeitsstunden –409 412 –82 0 –79
(pro Woche) (–829 bis 11) (305 bis 520) (–125 bis –40) (–127 bis –32)

     Davon:
     Veränderung durch zusätzlich Beschäftigte 957 381 58 0 1 396

(727 bis 1 187) (289 bis 474) (30 bis 87) (1 044 bis 1 747)
     Veränderung der Stunden der bereits vor der –1 367 31 –140 0 –1 476
     Reform Beschäftigten (–1 719 bis –1 014) (13 bis 49) (–253 bis –94) (–1 970 bis –930)

Zahlen in Klammern geben 95 %-Konfidenzintervalle an.

Quellen: SOEP; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2005

2 Bundesagentur für Arbeit: Mini- und Midijobs in Deutschland. Sonder-
bericht. Nürnberg 2004.
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entspricht etwa dem Zehnfachen des hier errechne-
ten Schätzwertes. Die erhebliche Diskrepanz lässt
sich zu einem großen Teil dadurch erklären, dass
es sich bei den in diesem Bericht durchgeführten
Schätzungen um zusätzlich beschäftigte Personen
handelt, während die Zahl der BA neu entstandene
Minijobs enthält. So berücksichtigt die von der BA
vorgelegte Zahl 241 000 Personen, die vor der
Minijob-Reform ein Beschäftigungsverhältnis mit
einem monatlichen Verdienst zwischen 326 und 400
Euro hatten und deren Beschäftigungsverhältnis
nun als Minijob gilt.3 Außerdem werden 196 000
„Minijobber“ mitgezählt, die vor der Reform einer
mehr als geringfügigen Beschäftigung nachgegan-
gen sind. Zieht man beide Personengruppen von
der angegebenen Gesamtzahl ab, so bleiben 86 000
neue Minijobs, die von Personen ausgeübt werden,
die zuvor nicht beschäftigt waren. Nimmt man an,
dass rund ein Drittel dieser Minijobs von Rentnern
und Studenten ausgeübt wird, entsprechen diese
Zahlen annähernd dem hier vorgelegten Ergebnis
eines relativ geringen Beschäftigungsanstiegs in
der Größenordnung von reichlich 50 000 Personen.

Ein größerer Beschäftigungseffekt ist bei in Ne-
bentätigkeiten ausgeübten Minijobs anzunehmen:
Nach Angaben der BA ist die Anzahl der Minijobs
in Form von Nebentätigkeiten von März 2003 bis
März 2004 um 850 000 gestiegen. Dieser Effekt
konnte hier aus methodischen Gründen nicht ge-
schätzt werden. Es ist jedoch bei diesen Minijobs
davon auszugehen, dass es sich zum Teil um be-
reits früher ausgeübte Tätigkeiten, etwa in Form
von „Scheinselbständigkeit“, handelt.4

Effekte auf das Einkommensteuerauf-
kommen und auf die Sozialversicherungs-
beiträge

Die Reform hat Effekte auf das Einkommensteuer-
aufkommen und auf die Sozialversicherungsbei-
träge. Der Gesamteffekt lässt sich in zwei Teile
zerlegen: Zum einen tritt nach Einführung der Re-
form ein Effekt ohne Verhaltensanpassung auf,
d. h. die Sozialversicherungsbeiträge und das Ein-
kommensteueraufkommen verändern sich schon
allein aufgrund der neuen gesetzlichen Regelun-
gen. Zum anderen ergeben sich Wirkungen auf-
grund von Verhaltensanpassungen der Haushalte,
z. B. durch eine veränderte Erwerbsbeteiligung. Die
auf der Basis des Mikrosimulationsmodells berech-
neten Effekte der Minijob-Reform auf das Einkom-
mensteueraufkommen und das Aufkommen der
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer sind
in Tabelle 2 zusammengefasst.

Wie aufgrund der Ausgestaltung der Minijob-Re-
form zu erwarten war, ist der Effekt ohne Verhal-

tensanpassung auf das Einkommensteueraufkom-
men und die Beiträge der Arbeitnehmer zur Sozial-
versicherung leicht negativ. Aus dem durch die Si-
mulationen berechneten negativen Arbeitsange-
botseffekt ergibt sich eine zusätzliche Verringerung
der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer
und des Einkommensteueraufkommens. Insgesamt
sinkt Letzteres um rund 370 Mill. Euro pro Jahr;
die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung
gehen um rund 811 Mill. Euro zurück.

Die Veränderung im Aufkommen der Arbeitgeber-
beiträge zur Sozialversicherung gleicht nicht ge-
nau der der Arbeitnehmerbeiträge. Da die Arbeit-
geberbeiträge ab dem ersten Euro des Verdienstes
in voller Höhe anfallen, ist der Verlust bei den Ar-
beitgeberbeiträgen geringer als der bei den Arbeit-
nehmerbeiträgen und beträgt etwa 135 Mill. Euro.
Hinzu kommt noch, dass Arbeitgeber für alle zu-
sätzlich erwerbstätigen Personen (53 000) Beiträge
zur Sozialversicherung und die Pauschalsteuer be-
zahlen müssen. Nimmt man an, dass diese 53 000
Personen jeweils einen Verdienst von 400 Euro im
Monat haben, ergibt sich daraus ein zusätzliches
Aufkommen von 64 Mill. Euro im Jahr.

Derzeit gibt es für die Gruppe der Studenten und
Rentner keine belastbaren empirischen Studien.
Daher wurden hier die möglichen Effekte grob ge-
schätzt (Tabelle 3). Ein Anhaltspunkt ist die Diffe-
renz der von der BA ausgegebenen Zahl der zu-
sätzlich Erwerbstätigen von 86 000 und der hier
berechneten Zahl von 53 000 Personen. Nimmt
man an, dass es sich bei dieser Differenz um Stu-
denten und Rentner handelt, ergibt sich ein Perso-
nenkreis von rund 30 000, der in Tabelle 2 nicht
berücksichtigt ist. Nimmt man außerdem an, dass
diese Personen monatlich 400 Euro verdienen, fal-
len Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung
in Höhe von 33 Mill. Euro plus die 2-prozentige
Pauschalsteuer in Höhe von insgesamt 3 Mill. Euro
an. Insgesamt sind also nur geringe Aufkommens-
wirkungen durch die Aufnahme von Minijobs
durch Rentner und Studenten zu erwarten.

Bei den in Tabelle 2 angegebenen Zahlen sind in
Nebentätigkeit ausgeübte Minijobs nicht enthal-
ten. Seit dem 1. April 2003 fallen die Arbeitneh-
merbeiträge zur Sozialversicherung für Minijobs
als Zweitjobs weg. Diese Neuregelung führt zu
zwei Effekten: So müssen für die bestehenden Be-
schäftigungsverhältnisse in diesem Bereich keine
Beiträge mehr entrichtet werden. Zudem werden

3 Vgl. Ulrich Walwei: Arbeitsmarktwirkungen einer Senkung von Sozial-
abgaben. Mimeo, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Nürnberg 2004.
4 Vgl. Jürgen Schupp und Elisabeth Birkner: Kleine Beschäftigungsver-
hältnisse: Kein Jobwunder. In: Wochenbericht des DIW Berlin, Nr. 34/
2004, S. 495 f.

Minijob-Reform: Keine durchschlagende Wirkung



145Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 8/2005

Tabelle 2

Fiskalische Effekte auf Basis der Mikrosimulation
In Mill. Euro

Effekt vor Effekt der Gesamteffekt
Verhaltensanpassung Verhaltensanpassung

Veränderungen im Einkommensteuer-
aufkommen

Paare –244 –105 –351
(–412 bis –76) (–170 bis –40) (–575 bis –127)

Alleinstehende Frauen –5 –14 –19
(–10 bis –1) (–21 bis –6) (–28 bis –10)

Insgesamt –249 –119 –370
(–398 bis –100) (–180 bis –58) (–554 bis –186)

Veränderungen im Aufkommen der
Sozialversicherungsbeiträge (nur
Arbeitnehmerbeiträge)

Paare

     Männer –2 53 52
(–7 bis 3) (24 bis 82) (23 bis 81)

     Frauen –633 –104 –738
(–771 bis –495) (–160 bis –48) (–907 bis –569)

Alleinstehende Frauen –109 –16 –125
(–135 bis –83) (–24 bis –8) (–156 bis –94)

Insgesamt –744 –67 –811
(–1 494 bis 6) (–99 bis –35) (–1 062 bis –560)

Zahlen in Klammern geben 95 %-Konfidenzintervalle an.
Abweichungen in den Summen rundungsbedingt.

Quelle: Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2005

diese Jobs finanziell attraktiver und andere Be-
schäftigungsverhältnisse, z. B. „Scheinselbständig-
keit“, werden möglicherweise in Minijobs umge-
wandelt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung gibt an, dass durch den Wegfall der
Versicherungspflicht für Minijobs als Nebentätig-
keit für 640 000 Beschäftigte 327 Mill. Euro pro
Jahr entfallen.5 Zu den möglichen Verhaltensan-
passungen sind bis jetzt noch keine belastbaren
empirischen Studien vorhanden.

Um den Gesamteffekt auf das Einkommensteuer-
aufkommen abzuschätzen, muss auch die 2-prozen-
tige Pauschalsteuer, die die Arbeitnehmer abzufüh-
ren haben, berücksichtigt werden. Nach Angaben
der Bundesagentur für Arbeit gab es im August
2003 4,4 Mill. Minijobber, deren Beschäftigungs-
verhältnis keine Nebentätigkeit war. Nimmt man
an, dass diese Erwerbstätigen jeweils 400 Euro im
Monat verdienen, fällt eine Pauschalsteuer in Höhe
von knapp 500 Mill. Euro im Jahr an. Tatsächlich
dürfte ein – allerdings nicht zu quantifizierender –
Teil der Minijobber nicht auf einen Verdienst von
400 Euro pro Monat kommen.

Auch wären potentielle Einspareffekte bei Trans-
ferleistungen zu berücksichtigen. Wie oben begrün-
det, gibt es allerdings für die Gruppe der Transfer-
empfänger keine Anreizwirkungen, die zu nennens-

werten Verhaltensänderungen führen. Daher sind
keine Einsparungen von Transferleistungen in die-
sem Bereich zu erwarten.

In Tabelle 3 sind alle genannten Effekte zusammen-
gefasst. Dabei zeigt sich, dass durch die Reform –
soweit dies analysiert werden konnte – für die So-
zialversicherungsträger und den Fiskus (Einkom-

Tabelle 3

Fiskalische Effekte insgesamt
In Mill. Euro pro Jahr

Effekte auf die …

Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung1 –811

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung –130

Einkommensteuer1 –370

Zusätzliche Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung1 59

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für die zusätzlichen Minijobs
von Rentnern und Studenten 33

Wegfall der SV-Beiträge von Minijobs als Zweitjobs durch die Reform –327

2-prozentige Pauschalsteuer für alte und neue Minijobs 493

Insgesamt –1 053

1 Nach Simulationen von Steiner und Wrohlich (vgl. Fußnote 1 im Text).

Quelle: Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2005

5 Helmut Rudolph: Mini- und Midi-Jobs: Geringfügige Beschäftigung
im neuen Outfit. IAB-Kurzbericht Nr. 6. Nürnberg 2003.
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mensteuer) Verluste in Höhe von ungefähr 1 Mrd.
Euro zu erwarten sind.

Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen

Nach den hier präsentierten Schätzungen sind von
der Minijob-Reform insgesamt keine größeren Be-
schäftigungseffekte zu erwarten: Zwar erhöht sich
die Arbeitsmarktpartizipation, jedoch sinkt bei den
bereits Beschäftigten die durchschnittliche Arbeits-
zeit. Unter dem Strich verändert sich das Arbeits-
volumen kaum. Die fiskalischen Auswirkungen
der Minijob-Reform hängen entscheidend von den
Arbeitsmarkteffekten ab. Nach den vorliegenden
Berechnungen verringern sich sowohl das Aufkom-
men der Sozialversicherungsbeiträge als auch das
der Einkommensteuer – insgesamt um etwa 1 Mrd.
Euro. Die Hoffnung, dass sich die Reform durch
den Wegfall von Transferzahlungen „selbst trägt“,
bestätigt sich also nicht.

Die vorgelegten Schätzergebnisse sind weitgehend
mit den Angaben der amtlichen Statistik zur Ent-
wicklung der Minijobs seit dem Inkrafttreten der
Reform im Jahre 2003 kompatibel, wenn man be-
rücksichtigt, dass die von der Bundesagentur für
Arbeit ausgewiesene Zunahme der Minijobs zum
Großteil auf in Nebentätigkeit ausgeübte Tätigkei-
ten, definitorische Umwandlungen bereits früher
ausgeübter Minijobs und auf Studenten und Rent-
ner, die bei diesen Schätzungen nicht berücksich-
tigt wurden, basiert.

Alles in allem scheint die Minijob-Reform aus
zweierlei Sicht problematisch: Zum einen kommt
es nicht zu einer nennenswerten Reduzierung der
Arbeitslosigkeit. Zum anderen fallen nach der hier
vorgenommenen Modellberechnung zusätzliche
Kosten an. Nicht kalkuliert werden konnte aller-
dings, ob ein Teil dieser Kosten durch die Legali-
sierung von Schwarzarbeit aufgefangen wird.

Minijob-Reform: Keine durchschlagende Wirkung
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Von Philipp Köllinger, Maria Minniti und Christian Schade
Januar 2005

Nr. 466
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Gesundheitspolitische Alternativen: Neue Ergebnisse
theoretischer und empirischer Forschung

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Gesundheitsreform zeigt sich die Notwendigkeit weite-
rer Änderungen am Gesundheitssystem. Das DIW Berlin präsentiert in seinem aktuel-
len Vierteljahrsheft zur Wirtschaftsforschung Nr. 4/2004 neue Forschungsergebnisse
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Das Vierteljahrsheft entstand im Rahmen einer Kooperation des DIW Berlin mit der
Hans-Böckler-Stiftung. Es fasst die Ergebnisse des Symposiums „Gesundheitsökonomi-
sche Grundlagen für die Gesundheitspolitik“ zusammen, das von beiden Initiatoren
im Sommer 2004 veranstaltet wurde.
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Dezember 2004
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